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Widmung von Straßen in Studernheim 
 
 
Die Verwaltung bittet wie folgt zu beschließen: 
 
Die Stadt Frankenthal (Pfalz) widmet als Trägerin der Straßenbaulast nach § 36 Abs. 
1 i. V. mit § 14 und § 15 Abs. 1 Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz (LStrG) 
vom 01.08.1977 (GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.05.2018 
(GVBl. S. 92), folgende Verkehrsflächen gemäß § 3 Nr. 3. a) Landesstraßengesetz 
als Gemeindestraßen für den uneingeschränkten öffentlichen Verkehr: 
 
1. Studernheim 

 
1.01 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 

Flurstück-Nrn. 1511, 1512 und 1524 
(im beigefügten Lageplan 6 umrandet und gekennzeichnet) 
 

1.02 Frankenthaler Straße 

Flurstück-Nrn. 493/10 und 539/3 
(im beigefügten Lageplan 6 umrandet und gekennzeichnet) 
 

1.03 Gotthilf-Salzmann-Straße 
Teil aus Flurstück-Nr. 1497 
(im beigefügten Lageplan 6 umrandet und gekennzeichnet) 

 
1.04 Heinrich-Reffert-Straße 

Flurstück-Nr. 415/2 
(im beigefügten Lageplan 6 umrandet und gekennzeichnet) 

 
1.05 Langgasse 

Flurstück-Nr. 1554/1 
(im beigefügten Lageplan 6 umrandet und gekennzeichnet) 
 

1.06 Mühlbergstraße 

Flurstück-Nr. 467/10 
(im beigefügten Lageplan 6 umrandet und gekennzeichnet) 
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1.07 Oggersheimer Straße 

Flurstück-Nr. 493/18 
(im beigefügten Lageplan 6 umrandet und gekennzeichnet) 
 

1.08 Oppauer Straße 

Flurstück-Nrn. 98/3, 856/5, 856/6 und 1672 
(im beigefügten Lageplan 6 umrandet und gekennzeichnet) 
 

1.09 Ruchheimer Weg 

Flurstück-Nrn. 1571 und 1573 
(im beigefügten Lageplan 6 umrandet und gekennzeichnet) 
 

1.10 Sonnenstraße 

Flurstück-Nrn. 430/5, 460/36, 469/25, 1543 und 1565 
(im beigefügten Lageplan 6 umrandet und gekennzeichnet) 
 

1.11 Weickstraße 

Flurstück-Nr. 419 
(im beigefügten Lageplan 6 umrandet und gekennzeichnet) 

 
Nachfolgende verlaufende sonstigen Straßen und Plätze werden gemäß § 3 Nr. 3. b) 
aa) Landesstraßengesetz als selbständige Geh- und Radwege für den öffentlichen 
Verkehr gewidmet, mit der Beschränkung auf den Fußgänger- und Radverkehr: 
 
2. Studernheim 
 

2.01 Gotthilf-Salzmann-Straße 
Flurstück-Nrn. 1449, 1456, 1463, 1470, 1477 und 1484 

 (im beigefügten Lageplan 10 umrandet und gekennzeichnet) 
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Begründung: 
 
Die zu widmenden Straßen wurden alle nachweislich nach dem 31.03.1948 erstmalig 
und endgültig hergestellt. Eine Anwendung der so genannten Widmungsvermutung 
nach § 54 Satz 2 LStrG ist somit nicht mehr möglich 
 
Die Stadt Frankenthal (Pfalz) ist laut Grundbuch-Eintrag Eigentümerin dieser Stra-
ßengrundstücke. 
 
Den Widmungen liegen wirksame Bebauungspläne zugrunde. 
 
Eine Widmung als Gemeindestraße ist grundsätzlich ausreichend und deckt die stra-
ßenverkehrsrechtlichen Anordnungen ab. Eine straßenrechtliche Widmungsbe-
schränkung auf bestimmte Benutzungsarten oder Benutzerkreise ist nicht erforder-
lich. 
 
Die Widmung der Straßen für den öffentlichen Verkehr hat gemäß § 36 Abs. 1 in 
Verbindung mit § 14 Landesstraßengesetz die Stadt Frankenthal (Pfalz) als Trägerin 
der Straßenbaulast zu verfügen. 
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